
STADT KIRCHBERG (HUNSRÜCK) 
Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) 
Rhein-Hunsriick-Kreis 

T extjestsetzungen 

zur 10. Anderung des 
Bebauungsplanes "Baugebiet 111" 

Für den Geltungsbereich der 10. Änderung des Bebauungsplanes "Baugebiet III" werden die 
bisherigen Textfestsetzungen der Ursprungsplanung mit der 1 bis 9. Änderung durch die nach
folgenden Bestimmungen ersetzt: 

§1 
zu Nr. 6 "Baugestaltung" Festsetzungen zur "DacJmeigung": 

Zulässig ist eine Dachncigung von 30 0 bis 45 0 

§2 
ZU Ny. 6 "Baugestaltung H Festsetzungen zu "Dachaufbauten (Gauben) H: 

Dachautbauten werden zugelassen auf maximal zwei Dritteln der Trauflänge bei einem Mindest
abstand zur Brüstung von 0,75 m und einem Abstand zu den Dachrändern von 2,00 m. 

§3 
ZU NT. 6 "Baugestaltung" zusätzliche Festsetzung: 

Gebäudehähe: Die Traufhähe von maximal 7,50 m und die Firsthähe von maximal 13,00 m darfnicht 
überschritten werden. Traufhähe und Firsthähe werden gemessen senkrecht in Gebäude
mitte mit dem Bezugspunki Oberkante Gehweg bzw. erschließende Verkehrsfläche. 

§4 
zu Nr. 13 "Maß der baulichen Nutzung": 

Geschoßzahl als Höchstgrenze: 
Grundflächenzahl : 
Geschoßflächenzahl: 

Z In = maximal 3 Vollgeschosse 
GRZ 0,40 
GFZ 0,80 
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§5 
sonstige TexifestsetZlmgen: 

Die Festsetzungen bezüglich "Drempel (Kniestück)" unter Nr. 6 "Baugestaltung" werden aufgehoben. 
Alle übrigen Textfestsetzungen bleiben unverändert. 

AUSGEFERTIGT: 

55481 Kirchberg (Hunsrück), den _________ _ 
STADT KIRCHBERG (Hw1Srück) 

(Siegel) 

(Dr. Dunger) 
S tadtbü rgenncistcr 


